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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1169/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 28.11.2022 
Bereich: Bürgermeister 
Bearbeitet von: Pia Irle, Johannes Werthenbach 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 21.12.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Sachliche Entscheidung zum Bürgerbegehren und weiteres Verfahren gemäß § 26 Gemein-
deordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - "Keine Schulschließungen zugunsten einer 
weiteren Gesamtschule!" 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt entweder, dem Bürgerbegehren "Keine 
Schulschließungen zugunsten einer weiteren Gesamtschule!" zu entsprechen oder ihm nicht 
zu entsprechen und legt in diesem Fall den Termin für den Bürgerentscheid auf den 
01.03.2023 fest. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die formelle Zulässigkeit des Bürgerbegehrens "Keine Schulschließungen zugunsten einer 
weiteren Gesamtschule!" wurde in den Sitzungen des Rates der Universitätsstadt Siegen 
vom 31.08.2022 und 21.12.2022 festgestellt. 
 
Der Rat hat heute somit die Möglichkeit, dem Bürgerbegehren zu entsprechen oder dem 
Bürgerbegehren nicht zu entsprechen. 
 
Entspricht der Rat dem Bürgerbegehren, wird die Frage des Bürgerbegehrens "Sollen Haupt- 
und Realschulen in Siegen erhalten werden?" zum Ratsbeschluss umformuliert und 
entsprechend beschlossen. 
 
Entspricht der Rat dem Bürgerbegehren nicht, wird innerhalb von drei Monaten nach dem 
Ratsbeschluss über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt. 
Der Bürgerentscheid muss dementsprechend bis zum 21.03.2023 durchgeführt worden sein.  
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Die sachliche Entscheidung und Terminierung erfolgt im Hinblick auf die Dreimonatsfrist in 
der aktuellen Sitzung. Die Verwaltung plant den 01.03.2023 für den Bürgerentscheid ein. Die 
Durchführung des Bürgerentscheids obliegt der Verwaltung.  
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
ca. 200.0000 Euro im 
Falle der Durchfüh-
rung eines Bürgerent-
scheids 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
gez. 
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Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




